
Anlage: 
 
Gegenüberstellung der Änderungen und Ergänzungen in den alten und neuen 
Sportförderrichtlinien 
 
Sportförderrichtlinien 2009 (alt) 
 

Sportförderrichtlinien 2012 (neu) 

2. Förderarten im Überblick 2. Förderarten im Überblick 
 
Zu den bisherigen Förderarten kommen 
ergänzend hinzu: 

• Vereine, die am Bundesligaspiel-
betrieb teilnehmen 

• Vereine, die eine Bundesfreiwilli-
gendienst-Stelle anbieten 

 
3. Überlassung städtischer Sportanla-
gen 
 
Der Schwimmsportverein Offenburg, der 
1. Tauchclub Offenburg, die DLRG Of-
fenburg und die Behindertensportgruppe 
Offenburg werden für die Benutzung der 
Bäder den Offenburger Sportvereinen 
(siehe Hallennutzungsentgelte) gleichge-
stellt.  
 

3. Überlassung städtischer Sportanla-
gen 
 
Der Schwimmsportverein Offenburg, der 
1. Tauchclub Offenburg, die DLRG Of-
fenburg, die Behindertensportgruppe 
Offenburg und Offenburger Sportvereine 
die über eine Triathlonabteilung mit ge-
regeltem Schwimmtraining verfügen 
werden für die Benutzung der Bäder den 
Offenburger Sportvereinen (siehe Hal-
lennutzungsentgelte) gleichgestellt. 
 

4.11 Zuschuss für die teilweise Unter-
haltung von Sportanlagen 
 

Sportanlage Betrag pro Anlage 

Rasen/Tennenplatz 
(ausgenommen 
Kleinspielfeld) 

1.130 € 

Tennisplatz 540 € 

Rundumbahn 500 € 

Sondersportanlage 950 € 

Halle (vorbehaltlich 
Einzelfallregelung) 

540 € 

 

4.11 Zuschuss für die teilweise Unter-
haltung von Sportanlagen 
  

Sportanlage Betrag pro Anlage 

Rasen/Tennenplatz 
(ausgenommen 
Kleinspielfeld) 

1.360 € 

Tennisplatz 650 € 

Rundumbahn 600 € 

Sondersportanlage 1.140 € 

Halle (vorbehaltlich 
Einzelfallregelung) 

650€ 

 
4.13 Schulsportzuschuss 
 
Für die Mitnutzung der städtischen 
Sportplätze durch den Schulsport erhal-
ten die betreffenden Sportvereine jährlich 
einen Zuschuss in Höhe von 36 €. 
Grundlage für die Berechnung sind die 
Belegungspläne des vorigen Schuljah-
res. 
Bezuschusst werden einmal pro Jahr die 
Anzahl der Klassen pro Woche gemäß 

4.13 Schulsportzuschuss 
 
Für die Mitnutzung der städtischen 
Sportplätze durch den Schulsport erhal-
ten die betreffenden Sportvereine einen 
Zuschuss in Höhe von 39 € je Schulklas-
se und Schuljahr. 
Berechnungsgrundlage sind die Bele-
gungspläne des vorigen Schuljahres. 



Belegungsplan. 
 

4.3 Instandhaltungszuschüsse für 
Sport- und Vereinsheime 
 

Sportanlage Betrag 

Gepachtete Sport- 
und Vereinsheime 

18 € pro m² Umklei-
de- und Duschfläche 

Vereinseigene Sport- 
und Vereinsheime 

22 € pro m² Umklei-
de- und Duschfläche 

 
gepachtete Sportheime 
Kategorie Betrag 

Kategorie I (neuwer-
tig) 

450 € 

Kategorie II (gut) 900 € 

Kategorie III 
(schlecht) 

1.350 € 

 
vereinseigene Sportheime 
Kategorie Betrag 

Kategorie I (neuwer-
tig) 

590 € 

Kategorie II (gut) 1.170 € 

Kategorie III 
(schlecht) 

1.760 € 

 

4.3 Instandhaltungszuschüsse für 
Sport- und Vereinsheime 
 

Sportanlage Betrag 

Gepachtete Sport- 
und Vereinsheime 

22 € pro m² Umklei-
de- und Duschfläche 

Vereinseigene Sport- 
und Vereinsheime 

28 € pro m² Umklei-
de- und Duschfläche 

 
gepachtete Sportheime 
Kategorie Betrag 

Kategorie I (neuwer-
tig) 

540 € 

Kategorie II (gut) 1.080 € 

Kategorie III 
(schlecht) 

1.620 € 

 
vereinseigene Sportheime 
Kategorie  Betrag 

Kategorie I (neuwer-
tig) 

710 € 

Kategorie II (gut) 1.410 € 

Kategorie III 
(schlecht) 

2.110 € 

 
5.1 Jugendzuschuss 
 
Die Sportvereine erhalten zur Förderung 
ihrer Jugendarbeit pro jugendliches Mit-
glied bis einschließlich 18 Jahre einen 
jährlichen Zuschuss von 5,40 €. 

5.1 Jugendzuschuss 
 
Die Sportvereine erhalten zur Förderung 
ihrer Jugendarbeit pro jugendliches Mit-
glied bis einschließlich 18 Jahre einen 
jährlichen Zuschuss von 6,50 €. 
 

 
 
bisher keine Förderung 

5.5 Bundesligazuschuss 
 
Zur Unterstützung von Vereinen mit 
Bundesligamannschaften werden jährlich 
10.000 € zur Verfügung gestellt.  
Die Verteilung der Gelder erfolgt auf 
Grundlage der gefahrenen Kilometer zu 
Auswärtsspielen. Anträge mit entspre-
chenden Nachweisen sind nach Ende 
der Spielzeit an die Abteilung Schule und 
Sport zu richten. 
 

 
 
bisher keine Förderung 

5.7 Bundesfreiwilligendienst 
 
Sportvereine, die planen eine „Bundes-
freiwilligendienst-Stelle“ einzurichten, 
werden mit einem Zuschuss bis zu einer 
Höhe von 50% der Sach- und Personal-
kosten (max. 5.000 €) unterstützt. Die 
entsprechende Zuschusshöhe ist u. a. 
von der Anzahl der jährlich eingehenden 



 

Anträge, die jeweils bis zum 31.03. eines 
Jahres für die Bezuschussung im selben 
Jahr bei der Abt. Schule und Sport ein-
gereicht werden müssen. 
 

7. Inkrafttreten der Richtlinien 
 
Die Sportförderrichtlinien treten am 
01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Sportförderrichtlinien vom 01.01.2004 
außer Kraft. 

7. Inkrafttreten der Richtlinien 
 
Die Sportförderrichtlinien treten am 
01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Sportförderrichtlinien vom 01.01.2009 
außer Kraft. 
 

Alle anderen Punkte der Sportförderrichtlinien von 2009 bleiben unverändert. 


